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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §21a;

1. WRG 1959 § 21a heute

2. WRG 1959 § 21a gültig ab 23.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2003

3. WRG 1959 § 21a gültig von 22.12.2003 bis 22.12.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 82/2003

4. WRG 1959 § 21a gültig von 01.10.1997 bis 21.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 74/1997

5. WRG 1959 § 21a gültig von 01.07.1990 bis 30.09.1997 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 252/1990

Rechtssatz

Das gesamte Verfahren nach § 21a WRG 1959 hat zum Ziel, einen rechtskräftig bestehenden Konsens abzuändern,

wenn ö<entliche Interessen trotz Einhaltung des Konsenses nicht hinreichend geschützt sind. Um dieses Ziel zu

erreichen, beinhaltet § 21a WRG 1959 mehrere Möglichkeiten. So kann auf dieser Rechtsgrundlage unmittelbar in die

bestehenden Bewilligungsbescheide eingegri<en werden, indem andere oder zusätzliche Au?agen vorgeschrieben, Art

und Ausmaß der Wasserbenutzung vorübergehend oder auf Dauer eingeschränkt oder die Wasserbenutzung

vorübergehend oder auf Dauer untersagt wird. Gleichermaßen ist ein mehrstuAges Verfahren möglich, in dem

Anpassungsziele festgelegt und die Vorlage entsprechender Projektsunterlagen über die Anpassung aufgetragen

werden.Das gesamte Verfahren nach Paragraph 21 a, WRG 1959 hat zum Ziel, einen rechtskräftig bestehenden

Konsens abzuändern, wenn ö<entliche Interessen trotz Einhaltung des Konsenses nicht hinreichend geschützt sind.

Um dieses Ziel zu erreichen, beinhaltet Paragraph 21 a, WRG 1959 mehrere Möglichkeiten. So kann auf dieser

Rechtsgrundlage unmittelbar in die bestehenden Bewilligungsbescheide eingegri<en werden, indem andere oder

zusätzliche Au?agen vorgeschrieben, Art und Ausmaß der Wasserbenutzung vorübergehend oder auf Dauer

eingeschränkt oder die Wasserbenutzung vorübergehend oder auf Dauer untersagt wird. Gleichermaßen ist ein

mehrstuAges Verfahren möglich, in dem Anpassungsziele festgelegt und die Vorlage entsprechender

Projektsunterlagen über die Anpassung aufgetragen werden.
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